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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Ansicht, dass die Fonds der Kohäsionspolitik der EU, die auf territorialen, 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt abzielen, von entscheidender Bedeutung 
sind, um den Übergang zur Klimaneutralität zu unterstützen und gleichzeitig 
hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten in den Regionen zu gewährleisten;

2. begrüßt das Konzept eines „gerechten Übergangs“ und erachtet es als einzigartigen 
Grundsatz, der alle Aspekte des Übergangs zur Klimaneutralität durchdringen muss; 
stellt fest, dass ein ehrgeiziger und umfassender gerechter Übergang vonnöten ist, damit 
die unbeabsichtigten Verteilungseffekte des ökologischen Wandels, wie größere 
regionale Ungleichheiten, angegangen werden können; hebt hervor, dass der Fonds für 
einen gerechten Übergang ein wichtiges Instrument der Kohäsionspolitik zur 
Unterstützung von Regionen ist, die vom Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
betroffen sind, und schlägt vor, den Anwendungsbereich des Fonds für einen gerechten 
Übergang zu erweitern und auf andere Industriezweige und Regionen auszudehnen;

3. ist der Ansicht, dass Investitionen mit sozialen Auswirkungen kein Ersatz für 
öffentliche Ausgaben im Sozialbereich sind; stellt jedoch fest, dass Investitionen mit 
sozialen Auswirkungen den Kohäsionsfonds bei der Bewältigung der 
Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität ergänzen können, sofern sie 
messbare soziale Auswirkungen in den Bereichen Inklusion, Gleichstellung und 
Beschäftigung haben; betont, dass jede Anpassung des rechtlichen, regulatorischen und 
wirtschaftlichen Rahmens für Investitionen mit sozialen Auswirkungen diese 
Anforderungen erfüllen muss;

4. stellt fest, dass der ökologische Wandel eine starke geschlechtsspezifische Dimension 
aufweist, wobei Frauen bei den grünen Arbeitsplätzen tendenziell unterrepräsentiert 
sind und Männer tendenziell stärker vom Verschwinden CO2-intensiver Arbeitsplätze 
betroffen sind; betont daher, dass bei der Gestaltung und Umsetzung aller 
Übergangsmaßnahmen eine Geschlechterperspektive erforderlich ist, um einer 
Vertiefung der Kluft innerhalb der lokalen Arbeitsmärkte vorzubeugen;

5. ist nach wie vor davon überzeugt, dass die EU aus einem gerechten Übergang nicht nur 
als erfolgreiche klimaneutrale Wirtschaft, sondern auch als weltweites Modell für 
diesen existenziell notwendigen Wandel hervorgehen kann; betont, dass die 
Kohäsionspolitik ein wesentliches Instrument auf dem Weg zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft ist, und ist der Ansicht, dass die Debatte über die Zukunft der 
Kohäsionspolitik der EU, einschließlich der Finanzierung für den Zeitraum 2028 bis 
2035, von der Notwendigkeit geleitet werden muss, die Mitgliedstaaten auf diesem Weg 
zu unterstützen.


